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Die Einführung einer 
Bezahlkarte im Asylbe-
werberleistungsgesetz 
für Geflüchtete wird 
momentan breit diskutiert. 
Eine europaweite Aus-
schreibung1 hat begonnen, 
die Ampelkoalition hat 
sich am 12. April 2024 auf 
eine Gesetzesänderung2 
verständigt. In den Kom-
munen wird das Thema 
medienwirksam auf die 
Tagesordnungen3 der 
Gremien gesetzt. 

Die Bezahlkarte zeigt beispielhaft, wie es 
gelingen kann, eine rechtspopulistische 
Idee zum Mainstream zu machen. In einer 
ganz großen Koalition beteiligen sich mitt-
lerweile fast alle daran, wenn es darum 
geht, soziale Rechte für Nicht-Deutsche 
– nicht nur im AsylbLG – einzuschränken
und Diskriminierungen auszuweiten. Eine
zentrale Rolle in diesem Prozess spielt ein
Gutachten des Konstanzer Juristen Daniel
Thym.

1  https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/116055-
2024 
2  https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/tabel-
len_und_uebersichten/asylblg_Bezahlkarte_UEber-
sicht.pdf 
3  https://www.frnrw.de/top/nein-zur-bezahlkarte-
ratsbeschluesse-aus-nordrhein-westfaelischen-kom-
munen.html 

und ob dies zwei Euro Gebühr kostet 
oder nicht, haben andere längst ihre 
Arbeit aufgenommen: Sie haben mit dem 
national-autoritären Umbau des Sozial-
staats begonnen. Neben der militärischen 
Aufrüstung der Grenzen und der körper-
lichen Deportation aus dem Bundesge-
biet soll die national-autoritäre Sozialpoli-
tik zur dritten tragenden Säule der Migra-
tionsverhinderung werden.

Die Bezahlkarte ist ein Beispiel dafür, wie 
eine rechtspopulistische Idee in den politi-
schen Mainstream überführt werden kann 
– und fast alle das ganz toll finden.

Das Rezept
• Als erstes stellt man Behauptungen in

den Raum, die aus der Luft gegriffen
oder erwiesen falsch sind („Überwei-
sungen an Schlepper im Ausland“ (als
würden diese auf Kredit arbeiten!) /
„Sozialstaatsmagnet“ / „Pull-Faktoren“
/ „Die lassen sich die Zähne machen
und wir bekommen keinen Termin“
usw.). Damit lässt sich schon mal
ordentlich Stimmung machen, die sich
im besten Fall verselbstständigt.

• Man streut mehr oder weniger subtil
die Parole „Jetzt kürzen wir aber end-
lich den Ausländern das Geld“.

• Man fügt noch einige ebenso wohl-
klingende wie nichtssagende Worthül-
sen hinzu („Verwaltungsvereinfachung“,
„Digitalisierung“, „diskriminierungs-
freies Design“). Damit kann man auch
die differenzierter denkenden Bevölke-
rungsgruppen jenseits der Stammtische
und rechtsradikalen Bubbles abholen.

Und schon hat man als Ergebnis: Fast 
alle wollen, dass eine Bezahlkarte einge-
führt wird, die als einziges Ziel hat, eine 
bestimmte (nicht-deutsche!) Bevölke-
rungsgruppe zu diskriminieren, zu kon-

Das Asylbewerberleistungsgesetz 
als Versuchslabor

Wie rechtspopulistische Politik praktisch wirdClaudius Voigt

Das Asylbewerberleistungsgesetz und 
die Bezahlkarte dienen in erster Linie als 
symbolisch aufgeladenes Versuchslabor, 
in dem die Instrumente getestet werden 
können. Doch längst geht es um mehr: 
Rechtsradikale, Neoliberale, Konserva-
tive und Linksnationale üben den Schul-
terschluss, um die Ideologie der Ungleich-
heit auch an anderen Stellen in die Praxis 
zu überführen; Sozialdemokrat*innen 
und Grüne haben dem wenig entgegen 
zu setzen, die Linke ist zu schwach. Dies 
betrifft alle möglichen Bereiche: vom 
Asylbewerberleistungsgesetz über das 
Bürger*innengeld bis zur (noch nicht mal 
verabschiedeten) Kindergrundsicherung 
– bei allem schwingt mehr oder minder
offen ein rassistisches Narrativ mit. Die
Rechtsradikalen sind schon in der Opposi-
tion überaus erfolgreich. Um es anders zu
sagen: „AfD“ wirkt, die rohe Bürgerlich-
keit4 feiert fröhliche Urständ.

Ein aktueller Antrag der Unionsfraktion 
im Bundestag für eine Verfassungsände-
rung5 macht deutlich, worum es im Kern 
geht: Das Gleichheitsversprechen des 
Grundgesetzes soll geschleift, das Grund-
recht auf ein menschenwürdiges Existenz-
minimum entlang rassistischer und klassis-
tischer Trennlinien relativiert, die soziale 
Exklusion für bestimmte Bevölkerungs-
gruppen zur Normalität werden. Dabei 
setzt man offen darauf, dass das Bundes-
verfassungsgericht seine bisher recht pro-
gressive Rechtsprechung über den Haufen 
werfen und der Ungleichheitspolitik nicht 
mehr im Wege stehen werde.

Während wir noch über die Frage disku-
tieren, ob mit der Bezahlkarte 50 oder 70 
Euro Bargeld abgehoben werden können 

4  https://www.philomag.de/artikel/wilhelm-heit-
meyer-krisen-und-kontrollverluste-sind-die-wir-
kungsvollsten-treiber 
5  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/097/2009740.pdf 
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trollieren und zu gängeln. Die viel Geld 
kostet und die für die Behörden ganz viel 
zusätzlichen Aufwand bedeutet. Die also 
objektiv Unfug ist. Aber: Ziel erreicht, 
die Operationalisierung der Ideologie der 
Ungleichheit ist ein Stück weitergekom-
men.

Kretschmanns Deal
Um sich den gesellschaftspolitischen Roll-
back und den Durchmarsch rechtsradi-
kaler Positionen konkret vor Augen zu 
führen, sollte man sich die jüngere Histo-
rie der Leistungsformen im AsylbLG anse-
hen: Vor fast genau zehn Jahren, im Sep-
tember 2014, hat der damalige und heu-
tige baden-württembergische Minister-
präsident Winfried Kretschmann einem 
Deal zugestimmt (dem so genannten 
„Kretschmann-Deal“6). Gegen den Willen 
seiner Partei stimmte er im Bundesrat der 
Einstufung von Serbien, Bosnien-Herze-
gowina und Mazedonien als „sichere Her-
kunftsstaaten“ zu. Im Gegenzug handelte 
er unter anderem aus, dass im AsylbLG 
außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen 
das diskriminierende Sachleistungsprin-
zip weitgehend gestrichen wurde. Statt-
dessen wurde der Vorrang von Geldleis-
tungen im Gesetz verankert. Nach aktu-
ellem Recht sind seitdem gem. § 3 Abs. 3 
AsylbLG „vorrangig“ Geldleistungen zu 
erbringen.

Und nun: Ein Gesetzentwurf7 (Art. 15, 
ab S. 79) sieht nicht nur vor, die Bezahl-
karte als eine mögliche Leistungsform ein-
zuführen. Auch der Vorrang von Geldleis-
tungen soll gestrichen und die seit Jahren 
scheintoten Sachleistungen wiederbe-
lebt werden. Die Bezahlkarte soll sogar 
für Personen eingeführt werden, die Ana-
logleistungen nach § 2 AsylbLG entspre-
chend dem SGB XII erhalten – die also 
schon viele Jahre verfestigt in Deutsch-
land leben.

Die Streichung des Sachleistungsprin-
zips war eine wichtige sozialpolitische 
Errungenschaft, die nun wieder rück-
gängig gemacht werden soll. Die Geset-
zesänderung ist am 12. April 2024 als 
Anhängsel zum „Datenübermittlungs-
vorschriften-Anpassungsgesetz“8 (das 
übrigens auch in seinen sonstigen Teilen 
einen Baustein für die autoritäre For-
mierung des Sozialstaats bildet; aber 

6  https://www.proasyl.de/news/gruener-umfaller-
kretschmann-stimmt-asylrechtsverschaerfung-zu/ 
7  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/110/2011006.pdf 
8  https://www.bundestag.de/dokumente/textar-
chiv/2024/kw15-de-duev-anpassunggesetz-997400 

das wäre eine andere Geschichte9) ver-
abschiedet worden. Das Ergebnis ist: 
Sowohl Sachleistungen als auch Bezahl-
karten sind (wieder) möglich. Und, nur 
nebenbei bemerkt, gibt es seit dem 
Kretschmann-Deal vor zehn Jahren fünf 
weitere „sichere Herkunftsstaaten“.

Die eiligen 14
Die Bundesländer mit Ministerpräsi-
dent*innen jeder Couleur wollten aber 
nicht auf diese bundesgesetzliche Einfüh-
rung der Bezahlkarte warten: Stattdessen 
haben 14 von 16 Ländern [nkl. Schleswig-
Holstein] sich schon vor Wochen auf Vor-
gaben geeinigt und eine europaweite Aus-
schreibung10 gestartet. In der Ausschrei-
bung gibt es unter anderem auch einen 
Anforderungskatalog11, den die Bundes-
länder festgelegt haben, und in dem sie 
den Kartenbetreiber*innen genau die Dis-
kriminierungsinstrumente12 vorschrei-
ben, die mit der Karte umgesetzt werden 
sollen.

9  https://www.frnrw.de/themen-a-z/sozialleistun-
gen/aenderungen-im-auslaenderzentralregister-fut-
ter-fuer-das-datenmonster.html 
10  https://fbhh-evergabe.web.hamburg.
de/evergabe.bieter/eva/supplierportal/data-
port/subproject/1324beb8-7ab8-4f36-b819-
9dbdce84e56d/details (Fundstelle 11.04.2024)
11  https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ever-
gabe.bieter/api/supplier/subproject/1324beb8-7ab8-
4f36-b819-9dbdce84e56d/attachment/d2660888-
ded0-ee11-9196-005056ba1102 (Fundstelle 
11.04.2024)
12  https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ever-
gabe.bieter/api/supplier/subproject/1324beb8-7ab8-
4f36-b819-9dbdce84e56d/attachment/d2660888-
ded0-ee11-9196-005056ba1102 (Fundstelle 
11.04.2024)

Unter anderem heißt es darin:
• Kein Einsatz im Ausland
• Keine Karte-zu-Karte-Überweisung
• Keine Überweisung ins In- und Ausland
• Bargeldabhebung nur im Inland über 

einen vorher definierten Betrag
• Möglichkeit bundesweiter oder bei 

Bedarf nur regionaler Nutzung durch 
Einschränkung der PLZ

• Möglichkeit des Ausschlusses bestimm-
ter Händlergruppen/Branchen

Völlig zu Unrecht werden diese Diskrimi-
nierungsvorgaben als „Mindeststandards“ 
bezeichnet. Das Gegenteil ist der Fall: Die 
Bundesländer und Kommunen werden 
weitgehend freie Hand haben, wie weit 
sie die Einschränkungen fassen werden. 
Die Gewährleistung des menschenwür-
digen Existenzminimums wird somit in 
den politischen Wettbewerb gestellt. „Wir 
machen‘s für die Ausländer noch schlim-
mer als die anderen!“, wird in Zukunft ein 
erfolgversprechender Wahlkampfslogan 
lauten. Die CSU in Bayern macht es schon 
vor, Ministerpräsident Markus Söder pol-
tert: „Unsere Bezahlkarte kommt schnel-
ler und ist härter“.13

Für die Betroffenen bleibt es nach der 
Einigung in der Koalition wohl der kom-
munalen Umsetzung überlassen, ob 
sie ein Deutschlandticket erwerben, 
eine Mietüberweisung tätigen, einen 
Handyvertrag abschließen, Raten an 
Rechtsanwält*innen zahlen, auf dem Floh-
markt oder im Internet einkaufen können 
oder eine Haftpflichtversicherung bekom-

13  https://www.br.de/nachrichten/bayern/schneller-
und-haerter-bezahlkarte-fuer-asylbewerber-in-bay-
ern,U3I7S1s 
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men. In Hamburg und Bayern etwa, die 
bereits vorgeprescht sind, können nur 
50 Euro monatlich für Erwachsene und 
10 Euro für Kinder abgehoben werden. 
Zugleich kann keineswegs in allen 
Geschäften mit Karte gezahlt werden – 
zumal Buchungen mit Bezahlkarte wie bei 
einer Kreditkarte viel höhere Gebühren 
kosten als mit Girokarte.

Eine freie Disposition, wie und wo die 
geringen Sozialleistungen eingesetzt 
werden, ist somit nicht mehr möglich. 
Der Regelsatz wäre nicht mehr in nach-
vollziehbarer Höhe berechnet, da er auf 
Statistiken von Leistungsberechtigten 
beruht, die ihr Geld in freier Entscheidung 
einsetzen können. Aus diesem Grund ist 
die Bezahlkarte nicht nur politisch falsch, 
sondern auch verfassungsrechtlich hoch 
bedenklich14. Der Deutsche Anwaltverein 
hat eine hervorragende Stellungnahme15 
veröffentlicht, in der auf diese rechtlichen 
Fragen im Detail eingegangen wird.

Bayern16 versucht, dieses Problem 
zu umgehen, indem die Sozialbehör-
den so genannte „Whitelists“ erstel-
len sollen – es werden „vertrauenswür-
dige“ Empfänger*innen festgelegt, an 
die die Leistungsberechtigten ausnahms-
weise doch Überweisungen vornehmen 
können. Abgesehen von der paternalisti-
schen Gutsherrenart, nach der vermutlich 
diese Entscheidungen getroffen werden: 
Eine Entlastung der Verwaltung sieht 
anders aus.

Erkämpfte Selbst- 
verständlichkeiten und 
falsche Versprechen

Der aktuelle Gesetzentwurf der Bun-
desregierung sieht vor, dass die Sozialbe-
hörde zusätzliche Geldleistungen auszah-
len muss, wenn nicht alle Bedarfe mit der 
Bezahlkarte gedeckt werden können – 
übrigens eine sozialrechtliche Selbstver-
ständlichkeit. Jede Entscheidung darüber 
ist dann ein Verwaltungsakt, gegen den 
jeweils mit Widerspruch, Klage und even-
tuell Eilantrag beim Sozialgericht vorge-
gangen werden kann. Auch dies führt zu 
mehr Verwaltungsaufwand statt zu weni-
ger, wie immer versprochen wurde.

14  https://verfassungsblog.de/bar-oder-mit-karte/ 
15  https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-
18-24-bezahlkarte-im-asylblg?file=files/anwaltverein.
de/downloads/newsroom/stellungnahmen/2024/dav-
sn-18-24-bezahlkarte.pdf 
16  https://www.spiegel.de/politik/deutschland/
gefluechtete-duerfen-mit-bayerns-bezahlkarte-
maximal-50-euro-bargeld-pro-monat-abheben-a-
555fae78-4783-4d80-9dd4-c9224c981f0d 

Aber darum geht es in Wahrheit auch 
gar nicht. Denn fast alle Betroffenen 
in den Kommunen verfügen über ein 
Konto. Dennoch sollen die Sozialleistun-
gen nicht mehr aufs Konto überwiesen 
werden, sondern auf das Parallelsystem 
der Bezahlkarte. Ein immenser zusätzli-
cher Aufwand für die Sozialbehörden und 
erhebliche zusätzliche Kosten werden 
gern in Kauf genommen, um Diskriminie-
rung und Kontrolle umsetzen zu können. 
Das Institut für Finanzdienstleistungen 
e. V.17 bezeichnet die Bezahlkarte daher
völlig zu Recht als „ein Lehrstück, wie
man finanzielle Inklusion verhindert und
rechtspopulistische Narrative bedient“.

Das falsche Versprechen der „Verwal-
tungsvereinfachung“ diente nur als der 
Köder, mit dem Unterstützer*innen für 
die Bezahlkarte geangelt werden soll-
ten. Ebenso wie die haltlosen Behauptun-
gen à la „Überweisungen ins Ausland / an 
Schlepper“ oder „Pull-Faktoren“. „Gerade 
bei sensiblen Eingriffen in die Existenzsi-
cherung sollten sich Bund und Länder in 
ihren Entscheidungen auf fachliche Evi-
denz statt auf Anekdoten und Annahmen 
stützen, die nicht plausibel sind“, urteilt 
denn auch der Chef des Forschungsinsti-
tuts der Bundesagentur für Arbeit, Her-
bert Brücker, in einem Gutachten18 für 
das Deutsche Zentrum für Integrations- 
und Migrationsforschung (DeZIM).

Der Elefant im Raum 
Apropos Anekdoten: Zu den Erfin-
der*innen der Bezahlkarte gehört die so 
genannte „AfD“ als die Expertin für Fak-
tenfreiheit schlechthin. In einem baden-
württembergischen Gesetzentwurf19 aus 
Juli 2022 forderten die Rechtsradikalen 
schon lange vor Beginn der Diskussion 
um eine bundesweite Bezahlkarte: „Der 
notwendige Bedarf an Ernährung, Klei-
dung, Gesundheitspflege und Gebrauchs- 
und Verbrauchsgütern des Haushalts wird 
regelhaft als Geldleistung in Form von 
Beträgen auf einer Chipkarte ausschließ-
lich mit Bezahlfunktion erbracht (…).“ 
Und auf Bundesebene haben die Rechts-
radikalen im Oktober 2022 in einem 
Antrag20 gefordert, es solle auch im SGB II 
„eine ,Sachleistungs-Debitkarte‘ für voll-
jährige erwerbsfähige Grundsicherungs-

17  https://t1p.de/rnows 
18  https://www.dezim-institut.de/fileadmin/user_
upload/Demo_FIS/publikation_pdf/FA-6050.pdf 
19  https://www.landtag-bw.de/files/
live/sites/LTBW/files/dokumente/WP17/
Drucksachen/2000/17_2929_D.pdf 
20  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/039/2003943.pdf 

empfänger eingeführt werden, mit der 
als Alternative zu der Gewährung von 
Barmitteln die Leistungsgewährung in 
bestimmten Fällen – wie etwa der Ver-
weigerung der ‚Bürgerarbeit‘ – unbar 
über die Debitkarte erfolgt“. Auch die 
vulgär-neoliberale „Initiative Neue Soziale 
Marktwirtschaft“21 positioniert sich ent-
sprechend: „Außerdem sollten arbeits-
fähige Empfänger dieser Sozialleistung 
(gemeint ist das Bürger*innengeld) diese 
nur über Prepaid-Guthabenkarten ausge-
zahlt bekommen.“

Man muss also keine Prophetin sein um 
vorherzusagen: Interessierte Kreise von 
halb rechts bis ganz rechts werden dafür 
sorgen, dass die Bezahlkarte ihre Grenzen 
nicht im AsylbLG finden wird. Sie wird 
früher oder später als autoritäres Projekt 
auch auf das SGB II22 und möglicherweise 
auf die Kindergrundsicherung übertragen 
werden, um dem Arbeitszwang Nach-
druck zu verleihen, Sozialleistungsbezie-
hende zu gängeln, zu kontrollieren und zu 
sanktionieren – und die weitgehend frei 
erfundenen „Pull-Faktoren“ von Sozialleis-
tungen zu minimieren.

Verfassungsrechtliches 
Ungetüm

Aber die Bezahlkarte ist nur der erste, 
symbolisch aufgeladene Schritt: Einen 
recht detaillierten Fahrplan für einen 
noch weiter gehenden national-autori-
tären Umbau des Sozialstaats für Nicht-
Deutsche stellt ein knapp 60-seitiges Gut-
achten23 aus September 2023 auf, das die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion beim Kon-
stanzer Rechtsprofessor Daniel Thym in 
Auftrag gegeben hatte: Darin setzt sich 
Thym mit „rechtlichen Spielräumen zur 
Einschränkung von Asylbewerberleistun-
gen und sonstiger Sozialleistungen für Per-
sonen mit Fluchthintergrund sowie die 
Ausweitung des Sachleistungsprinzips“ 
auseinander. Das Gutachten gibt konkrete 
Handlungsempfehlungen, an welchen 
Stellen Sozialleistungen unter anderem 
für Asylsuchende und Geduldete gekürzt 
oder am besten ganz gestrichen werden 
können. Seine zentralen Anregungen an 
die Politik sind die folgenden:

• Die nicht existenzsichernden Grund-
leistungen nach § 3 AsylbLG sollen von

21  https://www.insm.de/fileadmin/insm-dms/down-
loads/INSM_Aktionsprogramm_Stand_2024.pdf 
22  https://www.lokalkompass.de/bochum/c-wirt-
schaft/sektorbefragungen-zur-bezahlkarte-fuer-buer-
gergeldempfaenger-in-bochum_a1943523 
23  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=4623444 
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18 Monaten „moderat“ auf 24 oder 
30 Monate verlängert werden. Dies ist 
zum 27. Februar 2024 von der Gesetz-
geberin schon umgesetzt worden – 
gleich noch restriktiver als Thym es 
vorgeschlagen hatte: 36 Monate dauert 
seitdem der niedrigere Grundleistungs-
bezug, was verfassungsrechtlich kaum 
haltbar sein dürfte24.

• Die Sanktionen nach § 1a AsylbLG,
die bereits jetzt in vielen Fällen noch
nicht einmal das physische Existenz-
minimum decken, sollen ausgewei-
tet werden, um ihnen zu „einer größe-
ren Durchschlagskraft“ (Zitat!) zu ver-
helfen. Thym will diese vor allem auf
Geduldete übertragen, die ihrer „Aus-
reisepflicht nicht nachkommen“. Da er
weiß, dass das Bundesverfassungsge-
richt nur Sanktionen zulassen würde,
die durch das eigene Verhalten jeder-
zeit abwendbar wären, deutet er diese
Leistungskürzung ebenso geschickt
wie unzutreffend in eine „verhaltens-
basierte“ Sanktion um – was sie nicht
ist. Vielmehr ist es eine rein repres-
sive Leistungskürzung, die die bloße
Anwesenheit im Bundesgebiet mit dem
Entzug des gesamten sozialen Existenz-
minimums bestraft, ohne eine Möglich-
keit zu haben, wieder in den Genuss
ungekürzter Leistungen zu kommen.
Thym hingegen biegt die Ausreise
gedanklich zu einer Art „Selbsthilfe-
obliegenheit“ zurecht, auch wenn sie
dazu führt, dass nach der Ausreise der
Anspruch auf Leistungen erst recht
untergegangen wäre.

• Darüber hinaus schlägt er für Fälle von
„Sekundärmigration“ vor, das physi-
sche und soziale Existenzminimum
komplett zu streichen, wenn Personen
Internationalen Schutz in einem ande-
ren EU-Staat genießen – selbst wenn
in Deutschland eine Duldung erteilt
wurde, weil eine Abschiebung unmög-
lich ist.

Auch für Geduldete aus „leicht erreich-
baren Drittstaaten“ schlägt er einen voll-
ständigen Leistungsentzug vor – betrof-
fen davon wären einmal mehr Angehörige 
der Rom*nja aus den Westbalkanstaaten. 
Thym nutzt als Blaupause für diesen Vor-
schlag den bereits bestehenden Leistungs-
ausschluss bestimmter EU-Bürger*innen. 
Die Kolleg*innen in den Beratungsstellen 
für EU-Bürger*innen kennen nur zu gut 
die Folgen dieser vollständigen sozialen 
und wirtschaftlichen Exklusion: Verelen-

24  https://www.einwanderer.net/fileadmin/down-
loads/tabellen_und_uebersichten/Rueckfuehrungs-
verbesserungsgesetz.pdf 

dung, Straßenobdachlosigkeit, Schutzlo-
sigkeit, fehlende medizinische Versorgung, 
staatlich verursachte Kindeswohlgefähr-
dung, moderne Sklavenarbeit.

Für Dublin-Fälle sollen ebenfalls sämtliche 
Leistungen gestrichen werden. Hierfür 
hat die EU mit Zustimmung der Bundes-
regierung bereits die Grundlagen geschaf-
fen: Die künftige „Asyl- und Migrations-
management-Verordnung“25 als Teil des 
berüchtigten GEAS sieht in ihrem Art. 10 
vor, dass im unzuständigen Dublin-Staat 
kein Anspruch auf Sozialleistungen mehr 
besteht. Der sozialrechtliche „Squeeze-
out“ wird gleichsam unionsrechtlich flan-
kiert. Die Verordnung soll im Jahr 2026 in 
Kraft treten.

Das Thym-Gutachten bleibt nicht inner-
halb der Grenzen des AsylbLG: Das 
Bürger*innengeld und die Kindergrundsi-
cherung könnten zwar nicht pauschal für 
nicht-deutsche Staatsangehörige gekürzt 
werden. Aber: „Freilich könnten indi-
rekt erweiterte Handlungsmöglichkeiten 
geschaffen werden, indem man die Ausge-
staltung des Bürgergeldes umstellt. Solche 
Änderungen erfassten alle Personen unab-

25  https://www.ggua.de/fileadmin/downloads/
Bezahlkarte/Asylum_and_Migration_Management_
Regulation_9.2.24_ST-6365-2024-INIT_en.pdf 

hängig von der Staatsangehörigkeit und 
würden Deutschland an diejenigen euro-
päischen Länder annähern, wo viele Leis-
tungen nicht pauschal an alle gezahlt 
werden, sondern an bestimmte Indikato-
ren anknüpfen. Eine Reform könnte die 
Berechnungsmethode, nicht nur hinsicht-
lich der Inflation, weniger großzügig aus-
gestalten.“ Im Klartext: Niedrigere Regel-
bedarfe, höherer Erwerbszwang, schär-
fere Mitwirkungspflichten, „in spezifischen 
Sektoren“ Umstellung auf Sachleistungen.

Würde das Bundesverfassungsgericht all 
die angedachten Einschränkungen oder 
Streichungen des Existenzminimums für 
bestimmte Bevölkerungsgruppen mitma-
chen? Hat es nicht immer wieder betont, 
dass die Menschenwürde migrationspoli-
tisch nicht zu relativieren, das menschen-
würdige Existenzminimum „stets“ und 
unabhängig von Staatsangehörigkeit oder 
Aufenthaltsstatus zu sichern ist?

„Judikativen Überdrehungen 
entgegentreten“

Thym zeigt sich zuversichtlich: „Gesell-
schaft, Politik und Wissenschaft nehmen 
keinen Anstoß, wenn Nichtregierungs-
organisationen und andere Akteure eine 
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dynamische Rechtsprechung einfordern, 
gerade auch im Migrationsrecht. Ebenso 
legitim muss es sein, judikativen Überdeh-
nungen entgegenzutreten. Hierbei ist frei-
lich darauf zu achten, dass, anders als im 
aktuellen US-Diskurs, die Institution des 
Verfassungsgerichts nicht generell beschä-
digt wird. Hierzu muss auch das Gericht 
durch seine Urteilspraxis beitragen.“

Er setzt also darauf, dass das Bundes-
verfassungsgericht aufgrund der rechten 
Hegemonie im gesellschaftlichen Diskurs 
seine eher progressive Rechtsprechung 
(„judikative Überdehnungen“) schon von 
selbst über Bord werfen werde. Um dem 
Nachdruck zu verleihen, stellt er wissen-
schaftlich-neutral in den Raum: „Öffentli-
che Forderungen nach Rechtsprechungs-
wandel können sich auch auf ,weniger‘ 
Grundrechtsschutz richten.“

Sicherheitshalber will das Gutachten das 
autoritäre Projekt jedoch parallel mit 
einer Verfassungsänderung flankieren. 
Dadurch könnten nicht nur im SGB II, 
sondern auch in der Kindergrundsiche-
rung effektivere Ungleichbehandlungen 
verwirklicht werden. Thym schlägt vor, 
den Art. 20 GG (das Sozialstaatsgebot, 
das eine der Grundlagen für die bisherige 
Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zum menschenwürdigen Exis-
tenzminimums darstellt) zu ergänzen:

„Für Personen ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit sind bei der Bestimmung des 
Existenzminimums und der Anwendung 
des Gleichheitssatzes die Dauer des bis-
herigen Aufenthalts, dessen Rechtmä-
ßigkeit und das Leistungsniveau in ande-
ren EU-Mitgliedstaaten zu berücksichti-
gen (…). Soweit ein anderer EU-Mitglied-
staat für die Existenzsicherung zuständig 
ist, können Leistungen nicht zusätzlich im 
Bundesgebiet beansprucht werden.“

Die Gewährleistung des Existenzmini-
mums (und in diesem Zusammenhang 
auch der Gleichheitsgrundsatz) soll für 
Menschen ohne deutsche Staatsangehö-
rigkeit also nur noch eingeschränkt gelten. 
Die Menschenwürde in ihrer praktischen 
Ausformung wäre dann auch verfassungs-
rechtlich nicht mehr unantastbar; für 
Nicht-Deutsche gälte sozialrechtlich eine 
Art Menschenwürde light. Wie explo-
siv das Fass ist, das da geöffnet werden 
soll, mag man sich kaum ausmalen. Hier 
würde tatsächlich die Axt an den Kern des 
Grundgesetzes gelegt.

Brandmauer ist abgefackelt
Die CDU/CSU hindert das indes nicht, 
den Vorschlag für diese Verfassungsän-
derung wörtlich zu übernehmen und in 
einem Bundestagsantrag „Leistungen für 
Asylbewerber senken – Rechtliche Spiel-
räume nutzen“26 einzubringen. Hier wird 
es zentrale Aufgabe der Progressiven sein, 
die Verfassung, im besten Sinne konser-
vativ, gegen die Konservativen zu vertei-
digen!

Mit der vorgeschlagenen Verfassungsän-
derung wäre man übrigens nicht mehr 
sehr weit weg von den Vorschlägen der 
Rechtsradikalen im Bundestag. Die „AfD“ 
will nicht-deutschen Staatsangehörigen 
den Zugang zum Bürger*innengeld in 
vielen Fällen gleich ganz streichen: „Sozi-
alstaat sichern – Bürgergeld für EU-Bür-
ger und Drittstaatsangehörige begren-
zen“, lautet der Titel eines Bundestagsan-
trags27.

„Der Anteil der Ausländer am Bürger-
geld ist im Vergleich zum Bevölkerungs-
anteil überproportional hoch und nimmt 
zu; inzwischen beziehen mehr Migran-
ten als Deutsche Bürgergeld. Eine zeit-
lich unbegrenzte Gewährung von Grund-
sicherungsleistungen an Ausländer ist 
künftig schon aus fiskalischen Gründen 
nicht mehr realisierbar. Der grundsätz-
liche Nachrang deutscher Sozialleistun-
gen gegenüber Hilfe- und Selbsthilfemög-
lichkeiten – die ggf. auch im Ausland reali-
siert werden können – ist zu berücksichti-
gen“, „begründen“ die parlamentarischen 
Rassist*innen ihr Vorhaben.

Schon klar: Das ist vor allem die übliche 
rechtsextremistische Propaganda und kei-
neswegs identisch mit den Unionsvor-
schlägen. Und doch: Die Ähnlichkeiten in 
der Argumentation fallen ins Auge (Aus-
reise als Selbsthilfeobliegenheit, Nachrang 
der deutschen Sozialleistungen usw.). Der 
Sozialstaat soll unter Nationalvorbehalt 
gestellt werden. Wie konkret das alles ist, 
konnte man am 8. April bei einer Anhö-
rung28 des Bundestags-Sozialausschusses 
miterleben. Dort haben die Abgeordne-
ten von CDU/CSU und FDP die gelade-
nen Sachverständigen – unter ihnen der 
ausführlich zitierte Daniel Thym und der 
Bonner Juraprofessor Gregor Thüsing – 

26  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/097/2009740.pdf 
27  https://dserver.bundestag.de/
btd/20/100/2010063.pdf 
28  https://www.bundestag.de/mediathek/ausschuss
sitzungen?videoid=7609367#url=L21lZGlhdGhla29
2ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NjA5MzY3&mod=med
iathek 

interessiert nach den rechtlichen Möglich-
keiten von Sozialleistungskürzungen oder 
-einschränkungen für Geflüchtete gefragt.
Die Antwort der beiden Juristen war im
Kern: Juristisch ist ganz vieles denkbar, es
müsse nur politisch gewollt sein.

Und da haben sie Recht! Wir müssen 
den national-autoritären Angriff 
auf den Sozialstaat politisch beant-
worten und dürfen uns nicht darauf 
verlassen, dass die Gerichte das 
Schlimmste schon verhindern 
würden. Denn es geht um die zutiefst 
politische Frage: In welcher Gesell-
schaft wollen wir leben?

In einer Gesellschaft, in der die Sicherung 
der sozialen Teilhabe oder gar des physi-
schen Überlebens vom richtigen Aufent-
haltsstatus und der richtigen Staatsange-
hörigkeit abhängig gemacht werden? In 
der sich der Sozialstaat seiner Verantwor-
tung für einige vollständig entzieht und 
sie auf Suppenküchen, Almosen, Pfand-
flaschen, Mülltonnen, ehrenamtliche 
Unterstützer*innen, solidarische Hilfs-
strukturen verweist? In der „informelle 
Camps und Zeltstädte von Geflüchteten 
wie etwa in Calais, Rom, Paris, Athen und 
entlang der Balkan-Route“ zum Ziel des 
politischen Handelns zu werden drohen 
(wie es die Diakonie Deutschland in einer 
lesenswerten Stellungnahme29 befürch-
tet)? In der Menschen aus Angst vor einer 
Denunziation an die Ausländerbehörde 
nicht zur Ärzt*in gehen und sich nicht 
trauen, einen Sozialhilfeantrag zu stellen? 
In der manche nicht wissen, wovon sie 
morgen das Essen für sich und ihre Kinder 
bezahlen sollen? In der die Beschneidung 
sozialer Rechte für nicht-deutsche Staats-
angehörige nur das Versuchslabor ist, um 
diese später um so effizienter bei anderen 
einsetzen zu können? In der ein Teil der 
Bevölkerung langfristig in Lagern leben 
muss, die keine Orte zum Leben sind? In 
der Sozialstaat, Flucht und Migration sys-
tematisch gegeneinander ausgespielt und 
Grund- und Freiheitsrechte weiter einge-
schränkt werden? – Eben!

Claudius Voigt ist Referent im Projekt Q bei der 
Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung 
Asylsuchender e.V. in Münster (GGUA). 
www.ggua.de 

29  https://www.bundestag.de/resource/blob/9967
28/28babfad82083d9c12bcf373db7ec13c/Stellung-
nahme-Diakonie.pdf 
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